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 Veröffentlicht am 18.09.1991

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1968 §1;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 91/01/0100

Rechtssatz

Die Asylwerberin ist in anonymen Telefonanrufen mit dem Tod bedroht worden; diese Drohung kann auch für den

Ehegatten der Asylwerberin eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung wegen seiner politischen Äußerungen zur

Folge haben.
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